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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
12. Änderung der Satzung 

über die Festlegung der Schulbezirke für die 
Schulen des Primärbereichs und des Sekundarbereichs I 

in der Trägerschaft des Landkreises Aurich 
 
Aufgrund des § 10 (1) Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 63 (2) des 
Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) hat der Kreistag des Landkreises Aurich in seiner Sitzung 
am 24.04.2018 folgende Fassung der Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Geltungsbereich und Gegenstand 

 
(1) Der Landkreis Aurich ist Schulträger der allgemeinbildenden Gymnasien, Integrierter Gesamtschu-
len sowie der Förderschulen.  
 
(2) Auf der Grundlage des § 63 (2) NSchG werden für die einzelnen Schulen der in Absatz 1 genann-
ten Schulformen verbindliche Schulbezirke nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmung festge-
legt. Nach Einführung verbindlicher Schulbezirke kann gemäß § 63 (3) NSchG eine Schülerin bzw. ein 
Schüler grundsätzlich nur die Schule besuchen in deren Schulbezirk sie/er ihren/seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, es ist ihr/ihm durch die Schulbehörde der Besuch 
einer anderen als der für sie/ihn örtlich zuständigen Schule gestattet.  
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§ 2 
Gymnasien 

 
(1) Die Schulbezirke für den Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 5 bis 10) der Gymnasien werden wie 
folgt festgelegt: 
 
1. Ulrichsgymnasium Norden 
Der Schulbezirk für den Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 5 – 10) des Ulrichsgymnasium Norden 
erstreckt sich auf das Gebiet der Städte Norden und Norderney, der Samtgemeinden Brookmerland 
und Hage, der Gemeinden Dornum, Großheide, Krummhörn, Hinte, Baltrum und Juist sowie in Ver-
einbarung mit der Stadt Emden in Überschneidung mit den Gymnasien dieser Stadt auf die Gemein-
den Hinte und Krummhörn sowie der Gemeinde Wirdum in der Samtgemeinde Brookmerland (Wahl-
recht der Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten). 
 
2. Gymnasium Ulricianum Aurich 
Der Schulbezirk für den Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 5 – 10) des Gymnasiums Ulricianum Au-
rich erstreckt sich das Gebiet der Städte Aurich und Wiesmoor, der Gemeinden Großefehn, Ihlow und 
Südbrookmerland, sowie in Vereinbarung mit der Stadt Emden in Überschneidung mit den Gymnasi-
en dieser Stadt auf die Gemeinde Ihlow (Wahlrecht der Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erzie-
hungsberechtigten).  
 
Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird für das Gymnasium Ulricianum Aurich eine Außenstelle an der 
Walschule Egels eingerichtet. Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 u. 6 auf 
die Standorte wird durch die nachfolgenden Schulbezirke festgelegt; ab dem Schuljahr 2021/2022 gilt 
die Regelung für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7.  
 
Der Schulbezirk für das Gymnasium Ulricianum Aurich für diese Jahrgänge erstreckt sich wie folgt auf 
das Hauptgebäude in der von Jhering Straße und auf die Außenstelle in Egels:   
 
 

a) Der Außenstelle in Egels zugeordnet werden alle Schülerinnen und Schüler, die ihren 
Wohnsitz in der Gemeinde Großefehn, der Stadt Wiesmoor sowie in den nachfolgenden 
Ortsteilen der Stadt Aurich haben.  

 

Egels Pfalzdorf 

Dietrichsfeld Wiesens 

Tannenhausen Schirum 

Brockzetel Popens 

Langefeld Kirchdorf, östlich der B 72 

Middels Wallinghausen 

Spekendorf Sandhorst, östlich der  B 210 sowie östlich der L7  

Plaggenburg Aurich (Kernstadt), östlich der B 210 sowie östlich der B 72 

 
 

b) Dem Hauptstandort in der von-Jhering Str. zugeordnet werden alle Schülerinnen und 
Schüler, die ihren Wohnsitz in den Gemeinde Südbrookmerland und Ihlow sowie in den 
nachfolgenden Ortsteilen der Stadt Aurich haben.  

 

Extum Haxtum 

Georgsfeld Sandhorst, westlich der  B 210 sowie östlich der L7 

Rahe Kirchdorf, westlich der B 72 

Walle Aurich (Kernstadt), westl. der B 210 sowie westl. der B 72 
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§ 3 
Integrierte Gesamtschulen 

 
(1) Die Schulbezirke für den Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 5 bis 10) der Integrierten Gesamt-
schulen werden wie folgt festgelegt: 
 
1. Integrierte Gesamtschule Aurich 
Der Schulbezirk für den Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 5 – 10) umfasst das Gebiet der Stadt 
Aurich, der Stadt Wiesmoor und der Gemeinde Großefehn. Weiterhin umfasst der Schulbezirk die 
Samtgemeinden Esens und Holtriem im Landkreis Wittmund. 
 
2. Integrierte Gesamtschule Waldschule Egels 
Der Schulbezirk für die noch geführten Jahrgänge umfasst das Gebiet der Stadt Aurich (Grundschul-
bezirke Egels, Lamberti, Middels, Pfälzerschule, Sandhorst, Tannenhausen, Wallinghausen, Wiesens) 
sowie der Gemeinde Großefehn.  
 
3. Integrierte Gesamtschule Krummhörn mit Außenstelle in Hinte 
Der Schulbezirk für den Sekundarbereich I (Jahrgangsstufen 5 bis 10) umfasst das Gebiet der Ge-
meinde Krummhörn und der Gemeinde Hinte. 
 

§ 4 
Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen 

 
(1) Die Schulbezirke der Förderschulen –Schwerpunkt Lernen- werden wie folgt festgelegt:  
 
1. Schule Extumer Weg, Aurich  
Der Schulbezirk für den Sekundarbereich I (Jahrgangstufen 5-10) umfasst das Gebiet des Landkreises 
Aurich.  
 
2. Hinnerk Haidjer Schule, Moordorf  
Der Schulbezirk für die noch geführten Jahrgänge umfasst das Gebiet der Gemeinde Südbrookmer-
land. 
 
3. David Fabricius Schule, Großefehn 
Der Schulbezirk für die noch geführten Jahrgänge und für den Sekundarbereich I des Schulzweiges 
Geistige Entwicklung umfasst das Gebiet der Gemeinde Großefehn und der Stadt Wiesmoor (Primar-
schüler mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung werden an der Grundschule am Ottermeer be-
schult).  
 

§ 5 
Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung 

 
(1) Die Schulbezirke für die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung werden wie 
folgt festgelegt: 
 
1. Astrid-Lindgren-Schule, Moordorf  
Der Schulbezirk umfasst das Gebiet der Stadt Aurich sowie der Gemeinden Ihlow und Südbrookmer-
land.  
 
2. Schule am Moortief, Norden  
Der Schulbezirk umfasst das Gebiet der Städte Norden und Norderney, der Samtgemeinden Brook-
merland und Hage sowie der Gemeinden Dornum, Juist, Baltrum, Großheide, Hinte und Krummhörn.  
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§ 6 
Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung 

 
(1) Der Schulbezirk für die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwick-
lung wird wie folgt festgelegt: 
 
1. Schule Extumer Weg, Aurich  
Der Schulbezirk für den Primarbereich und Sekundarbereich I umfasst folgenden Bereich:  
Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie die Stadt Emden. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Datum: 06.04.2020 
 
Landkreis Aurich 
 
In Vertretung 
Dr. Puchert 
Erster Kreisrat   
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Allgemeinverfügung der Stadt Emden zum Vollzug der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV1); 

Verlängerung der Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen der Inhaber einer Fahrerlaubnis 
aus einem Staat außerhalb des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach Wohn-

sitznahme im Inland nach § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV anlässlich der Corona-Epidemie 
 
Die Stadt Emden erlässt vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) und 
der damit verbundenen Auswirkungen auf Grundlage von § 74 Abs. 1 FeV in Verbindung mit § 1 Abs. 
1 Nds. Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG2) und § 35 S. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG3) 
folgende Allgemeinverfügung: 
 

1. Begründet der Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis seinen ordentlichen Wohnsitz im 
Inland, besteht die Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen abweichend von § 29 Abs. 
1 Satz 4 FeV noch zwölf Monate. Die in Satz 1 gewährte Verlängerung der Berechtigung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen gilt nur für Fahrerlaubnisinhaber, die ihren ordentlichen Wohn-
sitz in Niedersachsen nach dem 17.10.2019 begründet haben. Die in Satz 1 gewährte Fristver-
längerung der Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen endet spätestens mit Ablauf 
des 01.04.2021. 
 

2. Die Fahrberechtigung ist für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gültig. 
 

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet. 
 

4. Diese Ausnahmegenehmigung tritt am 18.04.2020 in Kraft. 
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Begründung: 
Das rasant und weltweit um sich greifende Corona-Virus (Sars-CoV-2) und seine Folgen stellen derzeit 
Deutschland vor eine der größten je dagewesenen Herausforderungen. Um die Ausbreitung des 
Corona-Virus einzudämmen und in jedem Fall erheblich zu verlangsamen, wurden von den Bundes-
ländern auf Basis des Bundesinfektionsschutzgesetzes bereits Maßnahmen veranlasst. Die Bundesre-
gierung und die Regierungschefs der Bundesländer haben am 16.03.2020 Leitlinien zum einheitlichen 
Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich vereinbart. 
Diese beinhalten vorläufige Betriebsuntersagungen ebenso wie Ausgangsbeschränkungen. Das öf-
fentliche Leben steht seitdem bundesweit nahezu still. Von der Betriebsuntersagung betroffen sind 
auch die Fahrschulen. Die Durchführung von Fahrerlaubnisprüfungen wurde vorläufig eingestellt 
bzw. erheblich eingeschränkt. 
 
Zur Begründung im Einzelnen: 
 
Zu 1. und 2.: 
 
Ziffer 1 und 2 der Allgemeinverfügung stützen sich auf § 74 Abs. 1 FeV. 
 
Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Pandemie, ins-
besondere der Einstellung der Fahrerlaubnisprüfungen, ist es Inhabern ausländischer Fahrerlaubnisse 
derzeit unmöglich, ihre Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen durch Ablegung einer Fahrer-
laubnisprüfung nachzuweisen.  
 
Gerade in Ausnahmesituationen ist eine arbeits- und leistungsfähige öffentliche Verwaltung äußerst 
notwendig, um die staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Dem steht gegenüber, dass auch die 
Fahrerlaubnisbehörden wegen der besonderen Ansteckungsgefahr des Corona-Virus den Publikums-
verkehr eingeschränkt haben, um das Risiko einer Ansteckung für alle Beteiligten möglichst gering zu 
halten und die langfristige Arbeitsfähigkeit zu sichern. 
 
Die Prüfung und Erteilung von Einzel-Ausnahmegenehmigungen gestaltet sich deshalb ebenso wie 
die Umschreibung der Fahrerlaubnis schwierig. Zudem ist die Bevölkerung aufgerufen, Behördengän-
ge nur noch in dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, vorzunehmen. 
 
Um die hiervon Betroffenen vor dem insoweit unverschuldeten Verlust ihrer Berechtigung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen nach Ablauf der in § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV normierten sechs Monate in der 
herrschenden Ausnahmesituation zu bewahren, ist eine ausnahmsweise Verlängerung der Frist auf 
zwölf Monate, längstens aber bis zum 1. April 2021 verhältnismäßig.  
 
Eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit ist hiervon nicht zu erwarten.  
 
Die Bundesländer haben sich deshalb am 24. März 2020 in einer Telefonschaltkonferenz des Bund-
Länder-Fachausschuss Fahrerlaubnisrecht/Fahrlehrerrecht darauf verständigt, die Frist durch Allge-
meinverfügung auf zwölf Monate zu verlängern. Sie soll bundesweit Geltung haben. 
 
Nicht betroffen sind Inhaber von Fahrerlaubnissen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Deren Be-
rechtigungen ergeben sich wie bisher aus § 28 Abs. 1 FeV. Die Ausstellung eines deutschen Führer-
scheins als Nachweisdokument ist nicht erforderlich. 
 

Betroffen sind dagegen Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis, die in einem in Anlage 11 zur FeV 
aufgeführten Staat und in einer in der Anlage 11 zur FeV aufgeführten Klasse erteilt worden ist. De-
ren Berechtigungen ergeben sich zwar dem Grunde nach wie bisher aus § 31 Abs. 1 FeV mit Anlage 
11 zur FeV. Notwendig sind allerdings die Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis und die Aushändi-
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gung eines deutschen Führerscheins als Nachweisdokument. Für sie gilt Ziffer 1 entsprechend. Dies 
bedeutet, sie müssen die ausländische Fahrerlaubnis innerhalb von 12 Monaten ab Wohnsitznahme 
in Deutschland, spätestens mit Ablauf des 1. April 2021, in eine Deutsche Fahrerlaubnis umschreiben.  
 
Unberührt bleibt die Geltungsdauer der Fahrerlaubnisse der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und 
DE. Deren Geltungsdauer ist auf längstens fünf Jahre beschränkt (§ 23 Abs. 1 FeV). Sollte deren Gel-
tungsdauer vor Ablauf des 1. April 2021 enden, wird diese Fallgestaltung nicht von Ziffer 1 erfasst. 
Die damit zusammenhängenden Fragestellungen werden anderweitig geregelt werden.  
 
Für Inhaber einer in einem Staat außerhalb des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erteilten Fahrerlaubnis, die ihren ordentlichen Wohnsitz nach dem 30. September 2020 im Inland 
begründen, gilt wieder die gesetzlich bestimmte 6-monatige Frist des § 29 Abs. 1 Satz 4 FeV unver-
ändert fort. 
 
Zu 3.: 
 
Für Ziffer 1 der Allgemeinverfügung wird die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. Die sofortige Geltung der bewilligten Ausnahme nach 
Ziffer 1 liegt im überwiegenden Interesse der Adressaten der Allgemeinverfügung, um vor dem un-
verschuldeten Verlust ihrer Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen und weiteren Beeinträch-
tigungen in der herrschenden Ausnahmesituation bewahrt zu bleiben. 
 
Hinweis: 
Eine Bescheinigung über die Ausnahmegenehmigung i.S.d. § 74 Abs. 4 FeV wird nicht benötigt. Bei 
Fahrten im öffentlichen Verkehr wird angeraten, eine Kopie dieser Allgemeinverfügung mitzuführen. 
 
Bekanntmachung: 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach Ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 
S. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg, erhoben werden. 
 
Emden, 17.04.2020 
 
i.V. 
Horst Jahnke 
Erster Stadtrat 
 
1 Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung 

[FeV]) vom 13.12.2010 (BGBl. I, S. 1980) in der aktuell gültigen Fassung 
2 Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (Nds. VwVfG) vom 24.09.2009 (Nds. GVBl. S. 361) 

in der aktuell gültigen Fassung 
3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23.01.2003 (BGBl. I, S. 102) in der aktuell gültigen Fas-

sung 
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C. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 
 

Satzung über die Veränderungssperre für einen Teilbereich der Stadt Norderney 
 
Zur Sicherung des eingeleiteten Verfahrens zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 B „Innen-
stadt Mitte, Teil B“ hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Norderney in einer Eilentscheidung gem. 
§ 89 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 15.04.2020 aufgrund von 
§§ 14, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 10 NKomVG für den Bereich 
Herrenpfad des Bebauungsplanes Nr. 2 B „Innenstadt Mitte, Teil B“ folgende Veränderungssperre als 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre 

 

Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 B „In-
nenstadt Mitte, Teil B“ wird für den Teilbereich Herrenpfad eine Veränderungssperre angeordnet. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die in der Anlage zu dieser Satzung dargestellten Teilbereiche 
aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 B „Innenstadt Mitte, Teil B“. 
 

§ 3 
Inhalte der Planänderung 

 

Ziel der Planung ist die ausgewogene Entwicklung der touristischen Infrastruktur unter Berücksichti-
gung und Bewahrung von bestehenden Wohnstrukturen. 
Über die Ausweisung von unterschiedlichen sonstigen Sondergebieten gem. § 11 BauNVO sollen dif-
ferenzierte Festsetzungen zur Zulässigkeit von Wohnungen und Ferienwohnungen und zur Ausprä-
gung von Beherbergungsbetrieben getroffen werden. Weiterhin sollen die bestehenden Versor-
gungsstrukturen sowie die gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen auf der Insel gesichert wer-
den.  
Bezüglich des Maßes der Nutzung soll die geordnete Weiterentwicklung der vorhandenen - im We-
sentlichen homogenen - Baustruktur der Innenstadtbereiche bestandsorientiert festgeschrieben 
werden. Die Bebauungspläne sollen der ungebremsten Ausnutzung der Baugrundstücke Einhalt ge-
bieten. 
 
Folgende Festsetzungsinhalte sind vorgesehen: 
 
Art der Nutzung 

- Festschreibung der bestehenden Dauerwohnnutzung 
- Ausschluss von Zweitwohnungen 
- Festschreibung von bestehenden Beherbergungsstrukturen (Hotels, Pensionen) 
- Festschreibung der bestehenden sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen 
- Differenzierte Regelungen zur zulässigen Anzahl von Wohnungen und Ferienwohnungen 
- Differenzierte Regelungen zur Zulässigkeit von Ferienwohnungen im Verhältnis zu Anzahl und 

Größe von Dauerwohnungen 
- Zwingende Festschreibung von Einzelhandels- bzw. Gastronomischer Nutzung in der Erdge-

schosszone der vorhandenen Einkaufsbereiche (Versorgungszonen) 
- Ausschluss von Wohnungen oder Beherbergungszimmern in Kellergeschossen 

 
Maß der Nutzung 

- Festschreibung der zulässigen Geschossigkeit, Höhenentwicklung und Dachform 
- Festschreibung der Grundstücksausnutzung über Bauweise, Baugrenzen und Baulinien sowie 

über die Festschreibung der überbaubaren Grundstücksfläche 
- Verbot von Abgrabungen und Aufschüttungen 
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- Festsetzung von privaten Grünflächen 
- Regelung zur Größe von Nebenanlagen 

 

Örtliche Bauvorschriften 
Weiterhin soll der Bebauungsplan Bauvorschriften zur Dachform und der Größe und Anordnung von 
Dachaufbauten, zu Solaranlagen und technischen Anbauten, zu Materialien und zur Gestaltung der 
Fassade, zur Anordnung, zu Farbe und Formaten von Fenstern, zur Größe von Balkonen, zur Gestal-
tung von Brüstungen und Umwehrungen, zu Größe und Gestaltung von Werbeanlagen und zur gärt-
nerischen Gestaltung der Vorgärten umfassen.  
Von der Erschließungsstraße aus sichtbare Außentreppen sollen unzulässig sein. 
 

§ 4 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 

werden; 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen 

Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden. 

(2) In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, eine Ausnahme von der Veränderungssperre zugelassen werden. 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von 
der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung 
nach § 10 BauGB in Kraft. 
 

§ 6 
Geltungsdauer 

 
Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB maßgebend. Sie tritt 
nach Ablauf von einem Jahr seit ihrem In-Kraft-Treten außer Kraft. Sie tritt auch außer Kraft, wenn 
der Bebauungsplan, dessen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist. 
 

Hinweise: 
 

Die Veränderungssperre kann bei der Stadt Norderney, Am Kurplatz 3, 26548 Norderney während 
der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften beim Zustandekommen der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Norderney geltend gemacht worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, darzulegen. 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen hingewiesen. 
 
Norderney, den 16.04.2020 
 
Stadt Norderney 
 
Der Bürgermeister 
Ulrichs 
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Anlage:  
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre für den Geltungsbereich der Neuaufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 B „Innenstadt West, Teil B“ (Bereich Herrenpfad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich Veränderungssperre Teilbereich Bebauungsplan Nr. 2 B „Innenstadt West, Teil B“ (Bereich Herrenpfad) 
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